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Die Verwaltung wird beauftragt die Aufstellung 
des o.g. Bebauungsplanes durch Aushang an den 
amtlichen Mitteilungstafeln ortsüblich bekannt zu 
machen.

Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Die vorzeitigen Planungsziele können im Rathaus 
der Gemeinde Berg (Ratsgasse 1, Zimmer 14, 
82335 Berg) während der Dienststunden (Montag, 
Dienstag und Freitag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Don-
nerstag 7:30 Uhr bis 12:30 Uhr, sowie 14:00 Uhr 
bis 18:00 Uhr) eingesehen werden. Die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wird 
rechtzeitig an den Anschlagtafeln bekannt ge-
macht.

Der räumliche Geltungsbereich ist in dem 
nebenstehenden Lageplan ersichtlich.

Berg, 22.05.2018

Gemeinde Berg – R. Monn, 1. Bürgermeister
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Bekanntmachung der Gemeinde Berg

Rein nachrichtlich und lediglich in Ergänzung zur 
amtlichen Bekanntmachung an den Anschlagtafeln 
informiert die Gemeinde Berg über die Änderung 
des Flächennutzungsplanes und über die Ände-
rung oder Aufstellung von Bebauungsplänen im 
Amtsblatt des Landkreises Starnberg.

◆ Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 

Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 5,

2. Änderung;

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 

Baugesetzbuch

Der Gemeinderat von Berg hat in seiner Sitzung 
am 24.04.2018 folgenden Beschluss gefasst:

Der Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich 
Kempfenhausen - Unterberg“ Teil 5 2. Ände-
rung wird gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch zur 
Aufstellung im Regelverfahren beschlossen.
Der Bebauungsplan umfasst die Grundstü-
cke Gemarkung Berg, Flurnummern 536, 
536/1, 536/2, 536/10, 536/13, 536/14, 536/15, 
536/16, 536/17, 536/18, 536/19, 536/20, 540, 
540/1, 540/4, 540/5, 540/6, 540/7, 540/8, 
541, 544, 544/2, 544/5, 544/8, 544/9, 544/10, 
544/11, 544/17 und teilweise das Grund-
stück Flurnummer 532/3 Gemarkung Berg.
Der Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes ist in dem Lageplan gekennzeichnet, 
der dieser Beschlussvorlage beigefügt ist 
und ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 64 „Seeuferbereich Kempfenhausen - Unterberg“

Teil 5 2. Änderung ohne Maßstab

Landratsamt Starnberg  •  Strandbadstraße 2  •  82319 Starnberg  •  Telefon 08151 148 -148
buergerservice @ LRA-starnberg.de  •  www.landkreis-starnberg.de

Besuchen Sie unseren BürgerService im Land  -
ratsamt Starnberg. Für zahlreiche Dienst lei s tun  -
g en steht Ihnen unser Team Montag, Dienstag, 
Donnerstag von 7 bis 18 Uhr, Mittwoch von 7 bis 
14 Uhr und Freitag von 7 bis 16 Uhr zur Verfügung. 

Mehr Informationen über den BürgerService 
erhalten Sie beim Landratsamt Starnberg oder 
im Internet unter www.landkreis-starnberg.de
Das Team des BürgerService freut sich auf 
Ihren Besuch.

Einfach mehr Service!
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